
HINWEISE FÜR BERATENDE

WAS IST DIE BETREUUNG IN HÄUSLICHER GEMEINSCHAFT?

Die Betreuung in häuslicher Gemeinschaft (sogenannte 24-Stunden-Betreuung) ist eine Form der 
Seniorenbetreuung, bei der hilfsbedürftige ältere Menschen in ihrem Zuhause von einer ausländi-
schen Betreuungsperson versorgt werden.

 Die Betreuungsperson lebt während ihres Einsatzes mit im Haushalt

 Tätigkeitsfelder sind Grundpflege, Haushaltstätigkeiten und soziale Betreuung

 Die Betreuungspersonen sind keine medizinischen Fachkräfte

 Einsätze dauern meist 2 bis 3 Monate

VORAUSSETZUNGEN

 Eigenes Zimmer mit Internetzugang

 Zu erwartender Betreuungsumfang orientiert sich an 40-Stunden-Woche

 Freizeitausgleich muss gewährleistet sein

 Einsatzdauer mindestens 4 Wochen

 Nötige Behandlungspflege muss durch ambulanten Pflegedienst erfolgen

AUSSCHLUSSKRITERIEN (WENN BEKANNT)

 Ausschließliche oder übermäßige Nachtbetreuung

 Pathogene Keimbesiedlung oder Infektionskrankheiten

 Palliativversorgung

 Demenz mit fortgeschrittener Symptomatik (bspw. Hinlauftendenz, Aggression, Halluzinationen)

 Sonstige ausgeprägte psychische Erkrankungen inkl. Suchterkrankungen

Stand: 28.01.2020

Damit die Betreuung nach Wunsch verlaufen kann, muss die Akzeptanz der
hilfsbedürftigen Person im Vorfeld sichergestellt sein. Zudem sollte sich die
Familie individuell zu möglichen Zuschüssen beraten lassen.
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ANGABEN ZU LINARA

INFORMATIONEN ZUM UNTERNEHMEN

 Gegründet 2008

 Jährlich über 2.000 Vermittlungen

 Getestet von Stiftung Warentest

 Kostenfreie Beratung durch zertifizierte Fachberater

 Gründungsmitglied des Verbands für häusliche Betreuung und Pflege e.V. (VHBP)

 Eigenes Qualitätsmanagement und Kompetenzzentrum

 Aktive Netzwerkpartnerschaften mit ambulanten Pflegediensten vor Ort

 Engagiert in der Weiterbildung von Betreuungspersonen

ANGEBOTENE BETREUUNGSDIENSTLEISTUNG

 Vermittlung nach dem Entsendemodell (EWG-Verordnung Nr. 1408/71); Betreuungspersonen 
entrichten in ihrem Heimatland Steuern und Sozialversicherungsbeträge

 Vermittlung nach dem Selbstständigenmodell (AEUV Art. 56); Betreuungspersonen haben ein 
deutsches Gewerbe und unterliegen den hiesigen gewerbe- und steuerrechtlichen Vorschriften

 Kunden zahlen ein einmaliges Vermittlungshonorar i. H. v. 379 € und monatlich einen
tagesgenauen Gesamtpreis, abhängig von Sprachkenntnissen und Betreuungsaufwand

 14 Tage Kündigungsfrist (7 Tage bei Versterben)

 7 Tage Geld-zurück-Garantie bei Unzufriedenheit (Vermittlungshonorar wird erstattet)

 Erstanreise in der Regel innerhalb von 7 bis 14 Tagen

 Kostenfreie Bedarfsanalyse und individuelles Angebot

KONTAKTDATEN

Adresse:  Linara GmbH, Mariendorfer Damm 161, 12107 Berlin

Telefon:  0800 – 64 87 225 (Mo-Fr 8:30-17:30 Uhr)

Fax:  030 – 62 73 96 720

E-Mail:  info@linara.de

Web:  www.linara.de

Gründungsmitglied des Verbands für häusliche Betreuung und Pflege e.V. (VHBP)
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tagesgenauen Gesamtpreis, abhängig von Sprachkenntnissen und Betreuungsaufwand

7 Tage Geld-zurück-Garantie bei Unzufriedenheit (Vermittlungshonorar wird erstattet)

 Kostenfreie Bedarfsanalyse  individuelles Angebot
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E-Mail:  info@linara.de

Web:  www.linara.de
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JETZTFRAGEBOGEN
HERUNTERLADEN

www.linara.de/fragebogen


